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B E G L A U B I G T E R   A U S Z U G 
A U S   D E M   B E S C H L U S S B U C H 

des Marktgemeinderates Geiselwind 
 

“öffentlicher Teil“ 
 
                                                Sitzungstag: 24.04.2023  
 
Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 15, davon 12 anwesend und stimmberechtigt. Alle Mitglieder 
waren ordnungsgemäß geladen. Die Beschlussfähigkeit war gegeben. 

 

Inhalt                des                Beschlusses 

 
6. Kernwegenetz – Ausbau Kernwege – Durchführungsbeschluss und Vergabe von 
Ingenieurleistungen 
 
Der Marktgemeinderat Geiselwind hat in seiner Sitzung am 26.07.2021 beschlossen, die 
Verbindungswege  

- Geiselwind - Füttersee (Weingartsweg);  
- Dürrnbuch - Haag (Grundweg) 
- u. Wasserberndorf - Freihaslach (Dreifrankenstein)  

für das erste Maßnahmepaket zu melden und die Umsetzung vorzubereiten.   
 
Auf Grund des Autobahnausbaus und der vorliegenden Ausbausperre ist ein kurzfristiger 
Ausbau des Kernweges Wasserberndorf - Freihaslach nicht möglich.  
Ein Ausbau des Kernweges Wasserberndorf-Freihaslach kann erst nach Fertigstellung des 
BAB-A3-Ausbaus ab 2025 erfolgen.  
 
 
Am 10.11.2022 fand eine Besichtigung der geplanten Kernwegestrecken Geiselwind- Füttersee 
(G 002) und Dürrnbuch – Haag (G 11.01) sowie Haag – St 2257 (G 11.02) statt.  
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Ausbau der beiden geplanten Kernwege GW 002 und 
GW 11.01 zügig umgesetzt werden soll und die erforderlichen Unterlagen für die erste 
Förderperiode (2024 – 2027) im Förderzeitraum mit Antragstellung ab 2024 zur Verfügung 
stehen müssen.  
 
GW 002  Geiselwind – Füttersee 
ab Ortsende Geiselwind Weingartsstraße bis Einmündung St 2258 (Ausbaustrecken GW 
002.02- 05) 
Die ursprüngliche Wegführung nahe des Trinkwasserschutzgebietes Hummelquelle 
(Fassungsbereich) ab St 2260 zur Weingartsstraße soll zum Schutze des Trinkwasssers 
entfallen.  
Der Ausbau sollte ab Weingartsstraße am östlichen Ortsende Geiselwind bis zur Einmündung in 
die Staatsstraße St 2258 erfolgen.  
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G 11-01 Dürrnbuch – Haag (Grundweg) 
vom östl. Ortsende Dürrnbuch (Kreisstraße KT 51) bis nordwestl. Ortseingang Haag  
 
Für die geplanten Kernwege wurden entsprechend vier Ingenieurbüros zur Abgabe von 
Angeboten aufgefordert und drei Angebote übermittelt.   
Nach entsprechender Wertung der Angebote unter Beachtung von zusätzlichen 
Zuschlagskriterien wurde das wirtschaftlichste Angebot vom Ingenieurbüro Weimann Ingenieure 
GbR, 97335 Dettelbach (Honorarzone I, Mindestsatz – mit dem höchsten Zuschlagsquotienten 
3,46 und 2,86) übermittelt.  
Für die Vorlage der Förderunterlagen ist die Beauftragung der Leistungsphasen 1- 4 
erforderlich.  
Es wird vorgeschlagen den Auftrag für die Ing.Leistungen in Form eines sog. Stufenvertrages 
abzuschließen.  
Die erforderlichen Ingenieurleistungen vom Ing. Büro Weiman, Dettelbach einschl. der 
Vermessungsleistungen werden fristgerecht in 2023 erbracht. Die Ingenieurkosten werden auf 
Grund der angespannten Haushaltslage (auf Grund nicht ausgezahlter Fördermittel) erst im 
kommenden Haushaltsjahr 2024 abgerechnet.  
 
Die Netto - Honorarkosten für die Lph. 1 – 4 wurden für den Kernweg Geiselwind – Füttersee 
mit  
15.074,19 €  und für den Kernweg Dürrnbuch – Haag mit  18.008,30 € zzgl. Mehrwertsteuer, 
angeboten.  
 
 
Beschluss (Durchführungsbeschluss):                                  12 : 00 
 
Der Marktgemeinderat Geiselwind beschließt im ersten Förderzeitraum von 2024 – 2027 die 
Durchführung der geplanten Kernwegemaßnahmen  
 
GW 002  Geiselwind – Füttersee  

ab Ortsende Geiselwind Weingartsstraße  
bis Einmündung St. 2258 bei Füttersee (Ausbaustrecken GW 002.02- 05) und  

 
GW 11-01 Dürrnbuch – Haag (Grundweg)     
vom östl. Ortsende Dürrnbuch (Kreisstraße KT 51) bis nordwestl. Ortseingang Haag 
 
über ILE Franken 3 und das Amt für Ländliche Entwicklung mit Hilfe der Leader-Förderung zu 
realisieren und die notwendigen Eigenmittel zur Kofinanzierung zur Verfügung zu stellen.  
Der Marktgemeinderat Geiselwind bestätigt, dass während der Zweckbindungsfrist die Nutzung, 
der Unterhalt und der Betrieb einschließlich der Bestreitung anfallender Kosten durch den Markt 
sichergestellt werden. 
 
 
Beschluss: (Auftragsvergabe für Ing.-Leistungen):                     12 : 00 
 
Der Marktgemeinderat beauftragt das Ing. Büro Weimann Ingenieure GbR, 97335 Dettelbach 
für die angebotenen Ingenieurleistungen der Lph. 1-4 zur Vorlage der Förderunterlagen, 
einschl. Vermessung für die geplanten Kernwege   
 
GW 002  Geiselwind – Füttersee  
ab Ortsende Geiselwind Weingartsstraße  
bis Einmündung St. 2258  (Ausbaustrecken GW 002.02- 05) und 
 



Beschlussbuchauszug – Seite 3 

 

 

G 11-01 Dürrnbuch – Haag (Grundweg)     
 
vom östl. Ortsende Dürrnbuch (Kreisstraße KT 51) bis nordwestl. Ortseingang Haag. 
 
Erster Bürgermeister Nickel wird ermächtigt die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen in 
Form eines Stufenvertrages mit Auftragsvergabe der Lph. 1-4 unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen Zuschlagskriterien entsprechend abzuschließen.  
Nach vorzeitiger Baufreigabe bzw. Förderbescheidsmitteilung wird über die weitere 
Auftragsvergabe von weiteren Ingenieurleistungen entschieden und beschlossen.      

 
 
Geiselwind, den 25.04.2023 
 

 (S) 

 

 
     Nickel  
1. Bürgermeister 


